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Führerscheinrecht 

 
 

Öffentliche Zustellung 

 
 
Das Landratsamt Roth – Führerscheinstelle – hat an Herrn 
 
Name: Noutsos   Vorname: Charalampos 

 
(zuletzt) wohnhaft: GR-52100 Kastoria, Tsiatsiapa 6   

 
am 11.04.2024 ein Schreiben gerichtet (Az.: 43-Holz). 
 
Herr Noutsos ist unbekannten Aufenthalts. Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung wird hiermit bekannt gegeben, 
dass das Schreiben beim Landratsamt Roth, Führerscheinstelle, Westring 36, 91154 Roth, Zimmer G09, hinterlegt 
ist. 
 
Herr Noutsos wird hiermit aufgefordert, das Schreiben selbst oder durch einen bevollmächtigte/n Vertreter*in in 
Empfang zu nehmen. 
 
Das Schreiben gilt gemäß Art. 15 Abs. 2 Satz 6 des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes als 
zugestellt, wenn seit dem Tage der Veröffentlichung dieses Schreibens im Amtsblatt des Landkreises Roth zwei 
Wochen verstrichen sind. 
 
Hinweis (Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG): 
Mit der öffentlichen Zustellung des bezeichneten Dokuments werden Fristen (z.B. Rechtsmittelfrist) in Gang gesetzt, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Roth, 28.05.2024  Holzapfel 
  Landratsamt Roth 
  -Führerscheinstelle- 
 
 
 
 ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der  
Jura-Schwarzach-Thalach Gruppe für das Haushaltsjahr 2024 

 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Jura-Schwarzach-Thalach Gruppe 

 
Landkreis Roth 
für das Haushaltsjahr 2024 
 

Auf Grund der Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen und Ausgaben mit  2 245 200,00 € 

und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  3 169 900,00 €. 

 

Sonstige amtliche Bekanntmachungen 

 

Teil Landratsamt  
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§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind vorgesehen in Höhe von 1.500.000,00 
€. 

 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Betriebskostenumlage:      Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 

 
Investitionsumlage:            Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
350 000,00 € festgesetzt. 

 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
Greding, den 29.05.2024  Walter Gloßner 

  Verbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 

Das Landratsamt Roth hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung geprüft und mit Schreiben vom 
13.05.2024, Nr. 20-Ec-027-0411, genehmigt. 

 
Gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 24 Abs. 1 KommZG wird die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 hiermit amtlich bekanntgemacht. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung eine Woche lang in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes, Marktplatz 6, 91171 Greding, während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht 
auf. Im Übrigen kann die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Dauer der Gültigkeit bei der Geschäftsstelle 
eingesehen werden. 
 
 
Greding, den 29.05.2024  Andreas Schuster 

  Geschäftsführer 
 

 
 
   


